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"ERNEUEWERUNG DER GRICHTS HEERLIKHEIT NESSLENBACH"

Rochholz/Amts - , Dorf - und Hofrechte 153 Nr . 21 ; AU XII 105 Nr . 220

"Jn Nahmen Der Hoch Hailigisten Dreyfaltigkheit . Amen.

Zue Nüssen unndt Kundt seye Menniglichen hiemit , dass mir Endts undersohribe

nem Kaysserlichem geschwohrnen Notario 3 Ein an sahrüfft unndt Sigel , uff Per

gament verfasstes unversehrt ohneargewohnisch unndt authentisch Libel , vohr-

gewiessen , unndt Zue vidimiren eingeben worden , Dessen Jnnhalt nach ordendt-

licher Collationierung sich genzlich , unndt in allweeg gleichlautendte be¬

funden alss von wohrt Zue wohrt folget alsso [ : ]

'Emeüwerung der Grichts Heerlikheit Nesslenbach.

Jn Namen der Hocheiligsten Dreyfaltigkheit Gott Vatters Sohn und heiligen

Geist Amen.

Zuo wüssen und kundt seye Allermänigklich hiermit diserem Libell . Demnach

die . . . Gnädige Frauw Anna Maria [Maria Anna Margareta P f y f f e r ] Aeb-

tissin Priorin und gemein Convent dess . . . Gottshuses Gnadenthall mit vorwüs

sen und Consens Jhres Ordenlichen herren Visitatoris [gemeint des Abtes von
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Wettingen , Benedikt I . Staub ] , vermög , undt lauth deswegen uff gerichteten

Authentischen pergamentinen brieff dessen datum den . . . [ 5 . ] May . . . [ 1670 ] ,

ist die gerichts heerlikheit des dorffs Neslenbach , mit Zwing pan , und allen

rechten , dem . . . hei n rieh Ludwig  Zurlaüben Ritter für Jhne und

seine Erben unndt Nachkommen übergeben . . . " s . Rochholz/Amts - , Dorf - und Hof¬

rechte 153 Nr . 21

"Eydt der Zwingsgnosen.

Jhr sollend schweren , Eines Zwingherren Ehr , Nutz und Wohlfahrt Zuo fürderen,

und schaden eüwerss ve [rjmogenss Zue wenden , auch einem Zwingherren so Je Zue

Zeiten ist , Jn allen und ieden Zimblichen und billichen Sachen gehorsam gwer-

tig und gevölgig Zue sein , Jnsonderheit wo einer oder mehr hörte old vernerme

das einem Zwingherren an seinen Rechten , und an seinem glimpff und Ehr , schäd¬

lich und nachtheillig , dass Jeder Zeit treüwlich ahnzuzeigenn und nützit Zue

verhüllen , Alles getreüwlich und ohn gefahr.

Eydt des Amans und Richteren.

Ein Aman und die richter sollen schweren Eines Zwingherren Nutz Ehr und Wohl¬

fahrt Zue fürderen schaden Zue wenden , und denselben Jn allen und Jeden Zimb-

lich und billichen Sachen gehörsamb und gwertig Zue Sein , desselben recht

handthaben , und so Jemandt daran abbruch thete , solches Zue leiden , und Zue

offenbahren , darbey am Rechten ein gemeiner ohnpartheysehen Richter Zue sein

dem Reichen wie dem Armen , und dem Armen wie dem Reichen Alles gethreüwlich

und ohn gefahr.

Van nun solchem Alles wass vorbeschriben stehet an Jhme selbsten also gruiidt-

lich undt werhafft ist die Zwinssgenossen desselben allesen auch wohl Content

und Zuo fridten und solche bey Eeyden bestediget , Also damit Er . . . Zurlauben

und dessen Erben diser Grichts herrlickheith Jetz und Jns künfftig bey disen

undt allen anderen Rechten , So einem Zwing undt Grichts herren Zuo stendig,

und Anderenn Grichts herren in freyen Embtem geniessent , sie Seien gleich

hierin geschriben oder nit , Jn = und usserthalb Rechtenss geschütz undt ge-

schirmbt seyendt ohne mennigkhliches Jntrag unndt widerredt , Als hab Jch [ge¬

meint der Landvogt der Freien Aemter , Johann Georg S c h ä l i n] diseres

Libell undt Öffnung uss tragentem Ambt , Jn Namen meiner . . . herren und Oberen

[gemeint der in den Freien Aemtern reg . Orten ] mit meinem angehenckhtem Jn-

sigell , Jedoch der hochen Oberkheit hocher Judicatur undt rechtsame ohn nach-

theill . bekrefftiget undt Authentisiert , darbey ietz und inss künfftig also

verpleiben , Undt Er herr Zur lauben darbey geschützt undt geschirmet werdenn

solle . . . . ’
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Dass nun hiervuohr begriffener Jnnhalt , angedeüten libel also gleichlautendt,

Auch desselben Concept von vohrernantem Herren Landtvogt . . . Schelin , in al¬

len platteren } neben Einer Zue Ende desselben Unterzeichneten authentisation }
2

eygenhendig mit tauff unndt Zuonahmen underschriben Urkundet [ 1673 ] dessen

Zuor gezeügnuss

Josseph B r ö c h i n Authoritate Caesarea [L e o p o l d s I . ] Notarius

Publicus et Juratus unndt diesser Zeit Statt schreyber Zue Rheinfelden krafft

hergetrukhten gewöhnlichen notariat signets , unndt Eygener Handt Under-

schrifft . "

1 ) s . Schröter/Urkunden Gnadenthal 207 Nr . 97 ; AU XII 105 Nr . 219
2 ) 1673 befand sich Heinrich Ludwig Zurlauben in Rheinfelden in der Verban¬

nung.

Vidimierte Kopie , mit Notariatsstempel S . 13 - Abb . s . AH 38/227 - (Die
Kopie weist einige unbedeutende sprachliche Abweichungen zum Original -
StAA : Gnadenthal Nr . 133 - auf . ) - AH 51 , 3- 14
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